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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/8146, 19/9069 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 

§ 1 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 
(GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 99 der Verordnung vom 
4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) und durch Art. 9 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. 
S. 114) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 wird die Angabe „das Verfahren“ durch die Angabe „Nä-
heres“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Halbsatz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch die Angabe 
„oder“ ersetzt. 

2. In Art. 17 Abs. 3 Satz 1 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch die Angabe „oder“ 
ersetzt. 

3. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Nrn. 2 und 8 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch die Angabe „oder“ 
ersetzt. 

bb) In Nr. 9 werden die Angabe „ . Ihre“ durch die Angabe „ ; ihre“ und die An-
gabe „ . “ am Ende durch die Angabe „ , “ ersetzt. 

cc) Folgende Nr. 10 wird angefügt: 

„10. Vertreter selbstorganisierter Zusammenschlüsse nach § 4a SGB VIII, 
soweit die Satzung dies im Hinblick auf § 71 Abs. 2 SGB VIII bestimmt.“ 

b) In Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 sowie Abs. 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe „bzw.“ 
durch die Angabe „oder“ ersetzt. 

4. In Art. 24 Abs. 2 Satz 1 wird nach der Angabe „Jugendarbeit“ die Angabe „sowie für 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 9a SGB VIII“ eingefügt. 

5. In Art. 26 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch die Angabe „oder“ 
ersetzt. 
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6. Art. 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. je ein Mitglied aus dem Bereich der Katholischen und Evangelischen Kirche, 
das von der zuständigen Stelle der jeweiligen Kirche benannt wird, und ein Mit-
glied der Israelitischen Kultusgemeinden, das von dem Landesverband der Is-
raelitischen Kultusgemeinden benannt wird,“. 

7. In Art. 34 Abs. 2 Satz 2, Art. 35 Satz 1 und 2 Nr. 1, 2, 4 und 6, Art. 36 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Art. 37 Abs. 1, Art. 38 Abs. 1 Satz 1 und 2, Art. 40 Satz 1, 
Art. 41 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch die 
Angabe „oder“ ersetzt. 

8. Die Überschrift des Art. 57 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 57 

Zuständigkeiten des Jugendamtes“. 

9. In Art. 61 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Erlaubnis“ durch die Angabe „Anerken-
nung“ ersetzt.  

10. In Art. 66 Nr. 2 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch die Angabe „oder“ ersetzt. 

11. In Art. 66c wird die Angabe „Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Men-
schen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihrer Angehörigen in Bay-
ern e. V. (LAGH)“ durch die Angabe „Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von 
Menschen mit Behinderungen und chronischer Erkrankung und ihrer Angehörigen 
in Bayern e.V. (LAGS)“ ersetzt. 

12. In Art. 87 Abs. 3 sowie Art. 93 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „LAGH“ durch 
die Angabe „LAGS“ ersetzt. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 


